
Reise? Vorfreude. Reiseschutz!
U N S E R  A N G E B O T  F Ü R  I H R E  S I C H E R H E I T

Sind Sie an den Produkten der HanseMerkur  
Reiseversicherung interessiert? Bitte wenden 
Sie sich bei Fragen an ihr Reisebüro oder an 
Hafermann Reisen unter Tel.: 02302 20000.

REISE-RÜCKTRITTSVERSICHERUNG 
Bei Rücktritt von der Reisebuchung oder verspätetem Antritt der Reise erstatten wir 
die vertraglich geschuldeten Stornokosten bzw. die Hinreise-Mehrkosten. Besonders 
angenehm für Sie: Sie tragen keinen Selbstbehalt (Ausnahme: ambulante Behandlungen
mit 20 % Selbstbehalt, mind. 25,– EUR).

AUSLANDSREISE-KRANKENVERSICHERUNG
Bei notwendiger ärztlicher Behandlung im Ausland erstatten wir u. a. die Kosten für 
ambulante und stationäre Behandlungen als Privatpatient, ärztlich verordnete Arznei- 
und Verbandsmittel und übernehmen die Kosten des ärztlich angeordneten Rücktransports 
ins Heimatland. Das Ganze ohne Selbstbehalt für Sie.
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URLAUBSGARANTIE (REISEABBRUCH-VERSICHERUNG)

Bei vorzeitigem Abbruch der Reise erstatten wir entweder den gesamten oder anteiligen 
Reisepreis, abhängig vom Zeitpunkt des Abbruchs. Außerdem tragen wir die Mehrkosten 
bei verspäteter Rückreise und erstatten die nicht in Anspruch genommenen Reiseleistungen 
bei verspätetem Reiseantritt. 

NOTFALL-VERSICHERUNG
Unser Notruf-Service steht Ihnen während Ihrer Reise an 365 Tagen, rund um die Uhr 
und weltweit zur Verfügung. Dieser beinhaltet u. a. Krankentransporte oder Hilfe bei 
Dokumentenverlust bzw. Verlust von Zahlungsmitteln. Unser Schutzengel hilft Ihnen bei 
einem Schaden an Ihrem Eigentum oder an Ihrem Auto.
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REISE-GEPÄCKVERSICHERUNG
Bei Beschädigung oder Abhandenkommen Ihres mitgeführten Gepäcks ersetzen wir 
Ihnen den Zeitwert bis zu einer Obergrenze von 2.000,– EUR. Wird Ihr Gepäck nicht 
rechtzeitig ausgeliefert, erstatten wir alle notwendigen Ersatzkäufe bis 500,– EUR. 
Das Ganze ohne Selbstbehalt für Sie.
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KOMFORTSCHUTZ 
BIS 31 TAGE

Reisepreis
bis EUR

Einzelperson
EUR

Code Reisepreis
bis EUR

Gruppen*
EUR

Code

250,– 18,– VER2241 250,– 16,– VER3341
500,– 31,– VER2242 500,– 28,– VER3342
700,– 36,– VER2243 700,– 31,– VER3343

1.000,– 42,– VER2244 1.000,– 37,– VER3344
1.300,– 59,– VER2245 1.300,– 53,– VER3345
1.600,– 74,– VER2246 1.600,– 66,– VER3346
2.000,– 90,– VER2247 ab 1.601,– 80,– VER3347
3.000,– 122,– VER2248 – – –
4.000,– 164,– VER2249 – – –
6.500,– 209,– VER2250 – – –

REISE-RÜCKTRITT 
 

Reisepreis
bis EUR

Einzelperson
EUR

Code

250,– 12,– RRV1011
500,– 24,– RRV1012
700,– 29,– RRV1013

1.000,– 35,– RRV1014
1.300,– 39,– RRV1015
1.600,– 44,– RRV1016
2.000,– 55,– RRV1017
3.000,– 82,– RRV1018
4.000,– 119,– RRV1019
6.500,– 149,– RRV1020

*  Eine Reisegruppe besteht aus mindestens 10 Personen, mit gleichem Reiseziel  
und Reisedatum, die unter einer Vorgangsnummer gebucht haben.

HAFERMANN REISEN KOMFORTSCHUTZ
Reise-Rücktrittsversicherung 

kann auch solo 

abgeschlossen werden!

Das Werbeblatt gibt den Versicherungsschutz nur zum Teil wieder. Bei 
einem Versicherungsabschluss erhalten Sie die kompletten Versicherungs-
bedingungen.
Bitte schließen Sie Ihre Reiseversicherung möglichst mit der Reisebuchung 
ab, um von Anfang an den Versicherungsschutz zu genießen, spätestens 
jedoch 30 Tage vor Reiseantritt.
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Sie interessieren sich für eine HanseMerkur Reiseversicherung – eine gute Wahl! 
Für einen schnellen Überblick über Ihre gewünschte Versicherung, verwenden Sie gerne dieses Informationsblatt. Bitte beachten Sie aber, dass hier nicht abschließend alle Informationen zu Ihrem Vertrag 
aufgeführt werden. Den vollständigen Vertragsinhalt entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen. Jeder unten aufgeführte Versicherungs-
schutz ist nur dann gültig, wenn Sie diesen konkret abschließen, also in dem von Ihnen gewählten Versicherungsumfang enthalten ist!

Um welche Versicherungsart handelt es sich?
Ihre Versicherung ist eine zeitlich befristete Reiseversicherung. Der Umfang und die einzelnen Leistungen Ihres Vertrages werden vom gewählten Tarif bestimmt.

Welchen Umfang hat Ihr Versicherungsschutz?

REISE-RÜCKTRITTSVERSICHERUNG 
Die Reise-Rücktrittsversicherung versichert die Übernahme der 
Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Reise aufgrund eines versi-
cherten Ereignisses nicht antreten können. Zu den versicherten 
Ereignissen zählen u. a. eine unerwartete und schwere Erkran-
kung, Unfallverletzung, Arbeitsplatzwechsel, betriebsbedingte 
Kündigung und Wiedereinstellung nach Arbeitslosigkeit, Kurzar-
beit, Schwangerschaft. Ersatz der Mehrkosten bei einer Teilstor-
nierung: z. B. Einzelzimmerzuschlag, wenn eine weitere versi-
cherte Person aus versichertem Grund die Reise stornieren muss. 
Die vollständige Leistungsbeschreibung finden Sie in den Versiche-
rungsbedingungen im Abschnitt „Reise-Rücktrittsversicherung“.

URLAUBSGARANTIE (REISEABBRUCH-VERSICHERUNG)
Haben Sie sich entschieden, die Urlaubsgarantie zu versichern, 
besteht der Versicherungsschutz für den Fall, dass Sie Ihre Reise 
aufgrund eines versicherten Ereignisses abbrechen, unterbre-
chen oder verlängern müssen. Wir erstatten Ihnen z. B. bei einem 
Reiseabbruch innerhalb der ersten Hälfte der Reisezeit (maximal 
8 Tage) den vollen Reisepreis. Zu den versicherten Ereignissen 
zählen u. a. eine unerwartete und schwere Erkrankung, Unfallver-
letzung, Schwangerschaft. Die vollständige Leistungsbeschrei-
bung finden Sie in den Versicherungsbedingungen im Abschnitt 
„Reiseabbruch-Versicherung“.

REISE-KRANKENVERSICHERUNG
Die Reise-Krankenversicherung versichert den medizinisch sinn-
vollen und vertretbaren Krankenrücktransport zu dem Ihrem 
Wohnort nächstgelegenen Krankenhaus und die medizinisch 
notwendige Heilbehandlung von Erkrankungen, die während 
des Auslandsaufenthaltes eintreten. Wir erstatten die Kosten von 
Erkrankungen und Unfällen, die innerhalb der versicherten Zeit 
eingetreten sind. Dazu zählen z. B. Behandlungen beim Arzt, im 
Krankenhaus oder Arzneimittel. Versichert sind auch Zahnbe-
handlungen einschließlich Zahnfüllungen, sowie unfallbedingte 
Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz. Die vollständige  
Leistungsbeschreibung entnehmen Sie bitte den Versicherungs-
bedingungen.

NOTFALL-VERSICHERUNG 
Enthält Ihre Reiseversicherung eine Notfall-Versicherung, erhalten 
Sie im Notfall verschiedene Beistandsleistungen. Hierzu gehören 
u. a. Hilfestellungen bei Verlust von Zahlungsmitteln oder Reisedo-
kumenten. Versäumen Sie ein gebuchtes Verkehrsmittel, helfen wir 
Ihnen bei der Umbuchung. Im Falle eines Reiseabbruchs organisie-
ren wir Ihre Rückreise und gewähren Ihnen ein Darlehen für die 
Mehrkosten der Rückreise. Die vollständige Leistungsbeschrei-
bung zur Notfall-Versicherung lesen Sie im Abschnitt „Notfall-Ver-
sicherung“ in den Versicherungsbedingungen.

REISEGEPÄCK-VERSICHERUNG
Schließen Sie in Ihrem Versicherungsumfang eine Reisegepäck-
Versicherung ab, ist Ihr Reisegepäck gegen Abhandenkommen, 
Zerstörung und Beschädigungen versichert, solange es sich im 
Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens oder Beherber-
gungsbetriebes befindet. Sollte Ihr Gepäck während der Reise 
durch Diebstahl, Verkehrsunfälle oder Elementarereignisse  
(z. B. Brand, Sturm, Überschwemmung) abhanden kommen bzw. 
zerstört oder beschädigt werden, ist es ebenfalls versichert. Im 
Schadenfall erhalten Sie eine Entschädigung bis zur Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme. Im Abschnitt „Reisegepäck-
Versicherung“ der Versicherungsbedingungen finden Sie die voll-
ständige Leistungsbeschreibung der Reisegepäck-Versicherung.

Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten?
Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem ausgewählten  
Versicherungsschutz. In der Prämienübersicht für die einzelnen 
Versicherungsprodukte können Sie die genaue Prämie zum jewei-
ligen Versicherungsschutz ablesen. Der Versicherungsschutz  
beginnt frühestens ab Zahlung der Prämie. Die Fälligkeit  
und weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Versicherungs-
bedingungen.

In welchen Fällen leistet die HanseMerkur  
Reisever sicherung nicht?
Generell wenn der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte  
Person den Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführt. Einige  
Fälle schließen wir vom Versicherungsschutz in den folgenden 
Sparten aus. 

IN DER REISE-RÜCKTRITTSVERSICHERUNG UND URLAUBS- 
GARANTIE (REISEABBRUCH-VERSICHERUNG):
Wenn der Versicherungsfall durch eine Erkrankung ausgelöst 
wurde, die zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses bekannt 
und in den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss be-
handelt wurde.

Produktinformationsblatt

Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss?
Sie müssen bei Versicherungsabschluss alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß machen. Sofern Sie dagegen verstoßen, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz!

Welche Pflichten müssen Sie beachten, wenn der Versicherungsfall eintritt?
Halten Sie den Schaden möglichst gering! Vermeiden Sie alles, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte. Zeigen Sie die Schäden unverzüglich der HanseMerkur an. Weitere Pflichten entneh-
men Sie bitte den „Obliegenheiten“ der Versicherungsbedingungen.

Welche Rechtsfolgen ergeben sich für Sie bei der Nicht beachtung der Pflichten?
Ganz wichtig: Wird eine der Pflichten verletzt, so kann die HanseMerkur die Leistung entsprechend der Schwere des Verschuldens kürzen. Dies kann bis zum Verlust der kompletten Versicherungsleistung 
führen. Näheres dazu steht in den Versicherungsbedingungen („Obliegenheiten“ und „Obliegenheitsverletzungen“).

Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit Zahlung der Prämie, nicht jedoch vor dem vereinbarten Zeitpunkt und endet zum vereinbarten Ablauftermin. RE
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RISIKO
Risikopersonen sind:

 ❍ versicherte Personen untereinander (maximal fünf Personen), 
die gemeinsam eine Reise gebucht und versichert haben;

 ❍ die Angehörigen einer versicherten Person, hierzu zählen 
Ehepartner oder Lebensgefährten in einer eheähnliche  
Lebensgemeinschaft, Kinder, Eltern, Adoptivkinder, Adopti-
veltern, Stiefkinder, Stiefeltern, Pflegekinder, Pflegeeltern, 
Großeltern, Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, Schwieger-
kinder und Schwäger/-innen;

 ❍ diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige 
oder pflegebedürftige Angehörige einer versicherten Person 
betreuen; 

 ❍ Tante, Onkel, Neffe und Nichte, sofern das versicherte Ereignis 
„Tod“ eingetreten ist

Haben mehr als fünf Personen (bei Familienprämien mehr als 
zwei Familien) gemeinsam eine Reise gebucht und versichert, 
gelten nur die jeweiligen Angehörigen der versicherten Person 
und deren Betreuungspersonen als Risikopersonen, nicht mehr 
die versicherten Personen untereinander.

IN DER REISEGEPÄCK-VERSICHERUNG:
Wenn Schäden durch Verlieren, Liegen- oder Hängenlassen von 
Gegenständen entstehen. Außerdem sind u. a. Bargeld, Schecks, 
Kreditkarten und Wertpapiere nicht versichert.

IN DER REISE-KRANKENVERSICHERUNG:
Für die auf Vorsatz beruhenden Krankheiten und Unfälle sowie 
Behandlungen infolge von Selbstmordversuchen.




